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§ 37 ASchG Prüfung von
Arbeitsmitteln

 ASchG - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
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1. (1)Wenn es auf Grund der Art oder der Einsatzbedingungen für die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit

der Arbeitnehmer erforderlich ist, müssen Arbeitsmittel vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach dem Aufbau

an jedem neuen Einsatzort sowie nach größeren Instandsetzungen und wesentlichen Änderungen auf ihren

ordnungsgemäßen Zustand, ihre korrekte Montage und ihre Stabilität überprüft werden (Abnahmeprüfungen).

Dies gilt insbesondere für Krane, Aufzüge, Hebebühnen sowie bestimmte Zentrifugen und Hub- und Kipptore.

2. (2)Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen durchzuführen sind, sind darüber hinaus in regelmäßigen

Abständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand besonders zu überprüfen (wiederkehrende Prüfungen).

Wiederkehrende Prüfungen sind weiters durchzuführen bei Arbeitsmitteln, die Belastungen und Einwirkungen

ausgesetzt sind, durch die sie derart geschädigt werden können, daß dadurch entstehende Mängel des

Arbeitsmittels zu gefährlichen Situationen für die Arbeitnehmer führen können.

3. (3)Arbeitsmittel, bei denen wiederkehrende Prüfungen durchzuführen sind, sind außerdem nach

außergewöhnlichen Ereignissen, die schädigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben

können, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

4. (4)Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen und Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen dürfen

nur durch geeignete fachkundige Personen durchgeführt werden.

5. (5)Für Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen oder wiederkehrende Prüfungen durchzuführen sind, ist

durch eine geeignete fachkundige Person auf der Grundlage einer Gefahrenanalyse und nach Maßgabe der

vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Plan für die Prüfung des Arbeitsmittels zu erstellen. Der Prüfplan hat zu

enthalten:

1. 1.die Art, die Methode und die Häufigkeit der Prüfung,

2. 2.Kriterien zur Bewertung der Prüfung und die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen,

3. 3.Ereignisse, die eine außerordentliche Prüfung erforderlich machen und

4. 4.die Geltungsdauer des Prüfplans im Zusammenhang mit den Einsatzbedingungen des Arbeitsmittels.

6. (6)Die Ergebnisse der Prüfung sind von der Person, die die Prüfung durchgeführt hat, schriftlich festzuhalten.

Diese Aufzeichnungen sind von den Arbeitgebern bis zum Ausscheiden des Arbeitsmittels aufzubewahren. Am

Einsatzort des Arbeitsmittels müssen Aufzeichnungen oder Kopien über die letzte Abnahmeprüfung und über die

wiederkehrenden Prüfungen vorhanden sein.

7. (7)Arbeitsmittel dürfen nur benutzt werden, wenn die für sie erforderlichen Abnahmeprüfungen,

wiederkehrenden Prüfungen und Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen durchgeführt wurden. Werden

bei der Prüfung Mängel des Arbeitsmittels festgestellt, darf das Arbeitsmittel erst nach der Mängelbehebung

benutzt werden.

8. (8)Werden bei einer wiederkehrenden Prüfung Mängel des Arbeitsmittels festgestellt, darf das Arbeitsmittel

abweichend von Abs. 7 auch vor Mängelbehebung wieder benutzt werden, wenn

1. 1.die Person, die die Prüfung durchgeführt hat, im Prüfbefund schriftlich festhält, daß das Arbeitsmittel

bereits vor Mängelbehebung wieder benutzt werden darf und

2. 2.die betroffenen Arbeitnehmer über die Mängel des Arbeitsmittels informiert wurden.
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